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559 der Beilagen XXIV. GP 

 

Beschluss des Nationalrates 

Bundesgesetz, mit dem das Ziviltechnikerkammergesetz 1993, BGBl. I Nr. 157/1994 
geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Ziviltechnikerkammergesetz 1993, BGBl. Nr. 157/1994, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 123/2008, wird wie folgt geändert: 

1. § 17 Abs. 2 lautet: 
„(2) Der Unterstützungsfonds ist dazu bestimmt, Kammermitglieder oder hinterbliebene 

Familienmitglieder oder hinterbliebene eingetragene Partner nach Kammermitgliedern, die unmittelbar 
vor deren Tod in deren Hausgemeinschaft gelebt haben, durch einmalige oder wiederkehrende 
Geldzuwendungen zu unterstützen, wenn ein unvorhergesehener, unverschuldeter Notstand vorliegt und 
die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Wohlfahrtseinrichtungen der Bundeskammer (§ 29) 
nicht erfüllt sind.“ 

2. § 18 Abs. 2 Z 2 lautet: 
 „2. gemeinsame Wohlfahrtseinrichtungen (Pensions- und Sterbekassenfonds) für die Ziviltechniker 

und deren hinterbliebene Familienmitglieder sowie hinterbliebene eingetragene Partner zu 
betreiben (§ 29), Einrichtungen zur Krankenvorsorge für ihre Mitglieder und deren Angehörige 
und eingetragene Partner sowie sonstiger Personen, die Leistungen aus dem Pensionsfonds 
beziehen, zu schaffen, die die Voraussetzungen des § 5 GSVG in der Fassung des 
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 86/1999 erfüllen. Diese Einrichtungen können auch in einer von der 
Bundeskammer abgeschlossenen vertraglichen Gruppenversicherung bestehen;“ 

3. § 29 Abs. 1 lautet: 
„§ 29. (1) Die Bundeskammer hat als gemeinsame Einrichtungen für Ziviltechniker, ehemalige 

Ziviltechniker sowie deren hinterbliebene Familienmitglieder und hinterbliebene eingetragene Partner 
einen Pensionsfonds und einen Sterbekassenfonds zu errichten und zu betreiben. Diese Fonds besitzen 
keine eigene Rechtspersönlichkeit, sie bilden ein gemeinsames zweckgebundenes Sondervermögen der 
Bundeskammer.“ 

4. § 29 Abs. 2 lautet: 
„(2) Aus den Mitteln des Pensionsfonds sind zumindest folgende Versorgungsleistungen zu 

gewähren: 
 1. Alterspensionen, 
 2. Berufsunfähigkeitspensionen, 
 3. Versorgungsleistungen an Witwen oder Witwer oder hinterbliebene eingetragene Partner, 
 4. Versorgungsleistungen an ehemalige Ehegatten oder hinterbliebene ehemalige eingetragene 

Partner und 
 5. Versorgungsleistungen an Waisen.“ 
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5. § 29 Abs. 3 Z 3 lautet: 
 „3. Anspruch auf Witwenpension haben Witwen oder Witwer nach Anwartschafts- oder 

Leistungsberechtigten einer Alters- oder Berufsunfähigkeitspension, die mit dem Verstorbenen 
im Zeitpunkt des Todes in aufrechter Ehe gelebt haben. Im Fall der Wiederverehelichung oder im 
Fall der Begründung einer eingetragenen Partnerschaft endet dieser Anspruch. Die 
Witwenpension beträgt maximal 60% der Alters- oder Berufsunfähigkeitspension, die dem 
Verstorbenen im Zeitpunkt des Todes gebührt hat oder gebührt hätte. Das Statut kann statt einer 
Witwenpension die Auszahlung einer nach dem Lebensalter der Witwe oder des Witwers 
gestaffelten Abfindung vorsehen. Für den Fall, dass die Witwe oder der Witwer mindestens zehn 
Jahre jünger ist als der Verstorbene, oder dass die Eheschließung nach Vollendung des 
60. Lebensjahres des Verstorbenen erfolgte, kann das Statut Wartezeiten oder 
Leistungsabschläge nach versicherungsmathematischen Grundsätzen vorsehen.“ 

6. Nach § 29 Abs. 3 Z 3 wird folgende Z 3a eingefügt: 
 „3a. Anspruch auf Pension haben hinterbliebene eingetragene Partner nach Anwartschafts- oder 

Leistungsberechtigten einer Alters- oder Berufsunfähigkeitspension, die mit dem Verstorbenen 
im Zeitpunkt des Todes in einer aufrechten eingetragenen Partnerschaft gelebt haben. Im Fall der 
Begründung einer neuerlichen eingetragenen Partnerschaft oder einer Verehelichung endet dieser 
Anspruch. Die Pension beträgt maximal 60% der Alters- oder Berufsunfähigkeitspension, die 
dem Verstorbenen im Zeitpunkt des Todes gebührt hat oder gebührt hätte. Das Statut kann statt 
einer Pension die Auszahlung einer nach dem Lebensalter des hinterbliebenen eingetragenen 
Partners gestaffelten Abfindung vorsehen. Für den Fall, dass der hinterbliebene eingetragene 
Partner mindestens zehn Jahre jünger ist als der Verstorbene, oder dass die Eintragung der 
Partnerschaft nach Vollendung des 60. Lebensjahres des Verstorbenen erfolgte, kann das Statut 
Wartezeiten oder Leistungsabschläge nach versicherungsmathematischen Grundsätzen 
vorsehen.“ 

7. § 29 Abs. 3 Z 4 lautet: 
 „4. Anspruch auf Hinterbliebenenpension haben auch hinterbliebene ehemalige Ehegatten von 

Anwartschafts- oder Leistungsberechtigten, wenn die Ehe im Zeitpunkt des Todes aufgehoben, 
geschieden oder rechtskräftig für nichtig erklärt war und der Anwartschafts- oder 
Leistungsberechtigte im Zeitpunkt des Todes Unterhalt an den ehemaligen Ehegatten auf Grund 
eines gerichtlichen Urteils oder Vergleichs zu leisten hatte. Im Fall der Wiederverehelichung 
oder der Begründung einer eingetragenen Partnerschaft endet dieser Anspruch. Das Statut kann 
vorsehen, dass gleichartige Leistungen an den Unterhaltsberechtigten, die der 
Unterhaltsberechtigte auf Grund eines anderen gesetzlichen Anspruchs bezieht, auf die 
Hinterbliebenenpension anzurechnen sind. Das Statut kann statt einer Hinterbliebenenpension die 
Auszahlung einer nach dem Lebensalter des ehemaligen Ehegatten gestaffelten Abfindung 
vorsehen. Die Versorgungsleistungen sind einerseits mit der Höhe des Unterhaltsanspruchs im 
Zeitpunkt des Ablebens des Anwartschafts- oder Leistungsberechtigten und andererseits mit der 
Höhe der Versorgungsleistungen an die Witwe oder den Witwer gemäß Z 3 begrenzt.“ 

8. Nach § 29 Abs. 3 Z 4 wird folgende Z 4a eingefügt: 
 „4a. Anspruch auf Hinterbliebenenpension haben auch hinterbliebene ehemalige eingetragene Partner 

von Anwartschafts- oder Leistungsberechtigten, wenn die Partnerschaft im Zeitpunkt des Todes 
aufgelöst war und der Anwartschafts- oder Leistungsberechtigte im Zeitpunkt des Todes 
Unterhalt an den ehemaligen eingetragenen Partner auf Grund eines gerichtlichen Urteils oder 
Vergleichs zu leisten hatte. Im Fall der Begründung einer neuerlichen eingetragenen 
Partnerschaft oder einer Verehelichung endet dieser Anspruch. Das Statut kann vorsehen, dass 
gleichartige Leistungen an den Unterhaltsberechtigten, die der Unterhaltsberechtigte auf Grund 
eines anderen gesetzlichen Anspruchs bezieht, auf die Hinterbliebenenpension anzurechnen sind. 
Das Statut kann statt einer Hinterbliebenenpension die Auszahlung einer nach dem Lebensalter 
des ehemaligen eingetragenen Partners gestaffelten Abfindung vorsehen. Die 
Versorgungsleistungen sind einerseits mit der Höhe des Unterhaltsanspruchs im Zeitpunkt des 
Ablebens des Anwartschafts- oder Leistungsberechtigten und andererseits mit der Höhe der 
Versorgungsleistungen an die Witwe oder den Witwer gemäß Z 3 begrenzt.“ 

9. § 29 Abs. 4 lautet: 
„(4) Sofern der Stand und die Entwicklung des Fondsvermögens dies zulassen, kann das Statut einen 

Anspruch auf Versorgungsleistungen für hinterbliebene Lebensgefährten von Anwartschafts- oder 
Leistungsberechtigten vorsehen, wenn die Lebensgemeinschaft im Zeitpunkt des Todes aufrecht war und 
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für mindestens drei Jahre bestanden hat, sofern nicht eine Witwe oder ein Witwer gemäß Abs. 3 Z 3 oder 
ein hinterbliebener eingetragener Partner gemäß Abs. 3 Z 3a Anspruch auf Versorgungsleistungen hat. Im 
Fall der Verehelichung oder der Begründung einer eingetragenen Partnerschaft des hinterbliebenen 
Lebensgefährten endet dieser Anspruch. Die Versorgungsleistungen an hinterbliebene Lebensgefährten 
sind mit der Höhe der Versorgungsleistungen an Witwen oder Witwer gemäß Abs. 3 Z 3 begrenzt.“ 

10. § 29 Abs. 5 lautet: 
„(5) Sofern der Stand und die Entwicklung des Fondsvermögens dies zulassen, kann das Statut einen 

Anspruch auf Versorgungsleistungen für hinterbliebene Verwandte in aufsteigender Linie oder für einen 
Bruder oder eine Schwester des Anwartschafts- oder Leistungsberechtigten vorsehen, wenn dieser 
Verwandte im Zeitpunkt des Todes das 65. Lebensjahr überschritten hat, mit dem Verstorbenen in 
häuslicher Gemeinschaft gelebt hat und dem Verstorbenen für die letzten zehn Jahre vor dem Tod den 
Haushalt geführt hat, sofern nicht eine Witwe oder ein Witwer Anspruch auf Versorgungsleistungen 
gemäß Abs. 3 Z 3, ein hinterbliebener eingetragener Partner gemäß Abs. 3 Z 3a, ein ehemaliger Ehegatte 
Anspruch auf Versorgungsleistungen gemäß Abs. 3 Z 4, ein hinterbliebener ehemaliger eingetragener 
Partner gemäß Abs. 3 Z 4a oder ein Lebensgefährte Anspruch auf Versorgungsleistungen gemäß Abs. 4 
hat. Die Versorgungsleistungen an hinterbliebene Verwandte sind mit der Höhe der 
Versorgungsleistungen an Witwen oder Witwer gemäß Abs. 3 Z 3 begrenzt.“ 

11. § 29 Abs. 8 lautet: 
„(8) Aus den Mitteln des Sterbekassenfonds sind einmalige Geldleistungen aus Anlass des Ablebens 

eines Ziviltechnikers oder ehemaligen Ziviltechnikers zu gewähren, sofern der Verstorbene bis zu seinem 
Ableben Beiträge an den Sterbekassenfonds geleistet hat. Anspruch auf Leistungen aus dem 
Sterbekassenfonds hat jene Person oder haben jene Personen, die der Verstorbene dem Kuratorium 
schriftlich bekannt gegeben hat. Hat der Verstorbene hierbei nichts Anderes bestimmt, ist das Sterbegeld 
bei Namhaftmachung mehrerer Personen an diese nach gleichen Teilen auszuzahlen. Hat der Verstorbene 
dem Kuratorium keine anspruchsberechtigte Person bekannt gegeben, steht das Sterbegeld der Witwe 
oder dem Witwer oder dem hinterbliebenen eingetragenen Partner oder der Lebensgefährtin oder dem 
Lebensgefährten, fehlen solche, den gesetzlichen Erben zu. Ist nach dieser Bestimmung keine 
anspruchsberechtigte Person zu ermitteln, ist das Sterbegeld dem Sterbekassenfonds zuzuführen, 
allerdings ist ein Drittel des Sterbegeldes für längstens zwei Monate einzubehalten und auf Antrag an die 
Person oder Personen auszuzahlen, die die Begräbniskosten getragen hat oder haben.“ 

12. Nach § 77Abs. 4b wird folgender Abs. 4c eingefügt: 
„(4c) Die §§ 17 Abs. 2, 18 Abs. 2 Z 2, 29 Abs. 1 und 2, Abs. 3 Z 3, 3a, 4 und 4a, Abs. 4, 5 und 8 in 

der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. xxx/yyyy treten mit 1. Jänner 2010 in Kraft.“ 


